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Vertragsmanagement

Das Ziel ist: Abschluss und Erfüllung eines Werkvertrages

Die Inhalte eines Werkvertrages sind:
1	Präambel 
Die Präambel hat die folgenden Fragen zu beantworten: 
· Was haben wir vor? (z.B. Objektplanung, GU-Vertrag, GMP-Vertrag etc.) 
· Was sind die Grundlagen dieses Vertrages? (z.B. Werkbeschreibung, Beteiligte etc.  
· Was ist der Geist dieses Vertrages? (ergibt sich aus den ersten beiden Spiegelstrichen) 
Der Grund für die Beantwortung dieser Fragen ist, evtl. später zutage tretende Vertragslücken, im Sinne der in der Präambel gemachten Ausführungen, schließen zu können. Je komplexer ein Vertrag ist, desto bedeutsamer ist die Präambel. 
2	Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen durch gesetzliche Bestimmungen, Verordnungen und Vorschriften  
3	Leistung(en)
Zu leisten ist: 
· Ein vollständiges, fehlerfreies (Bau-)Werk, oder besser: ein zu errichtendes Objekt, bzw. die Planung (Dienstleistung) für dieses Objekt. Die für die Planung notwendigen Unterlagen sind: Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen.  
· Das für die Planung und Realisierung des Objektes notwendige Projektmanagement. Das ist Organisation, Koordination, Information und Dokumentation hinsichtlich
· Kosten, Terminen, Qualitäten und Quantitäten. 
4	Gegenleistung(en)
Gegenleistungen sind i.d.R. Geld.  
5	Fortschreibung des abgeschlossenen Vertrages
Verträge „leben", d.h. durch innere und äußere Einflüsse werden Vertragslücken sichtbar, die auf irgendeine Weise geregelt werden müssen, bzw. neuere Erkenntnisse lassen Änderungsbedarf entstehen. 
Aus dieser Erkenntnis ist deshalb schon bei Vertragsabschluss zu regeln, wie dann zu verfahren sei, bei Fragen wie z.B.: Was passiert, wenn man sich bei Änderungs- und Ergänzungsbedarf nicht einigen kann? Wie werden Vertragsverstöße geahndet? Was passiert, wenn man sich bei Vertragslücken nicht einigen kann? Was passiert, wenn die Vertragsgrundlage(n) teilweise oder ganz entfällt/entfallen? etc. 
6	Sanktionen, wenn nicht geleistet (oder gegengeleistet)
Sanktionen werden i.d.R. vereinbart für:
· Nichtleistung des Ganzen 
· oder Teilen davon, Schlechtleistung z. B. bei Planungsfehlern, Terminverzügen etc. 
· Kostenüberschreitungen, qualitativen und/oder quantitativen Minderleistungen, etc. 
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